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25. Jahrgang Nr. 05/2026

Redaktionsschluss: Dienstag, den 26. Mai 2026, um 11:00 UhrDie Juni-Ausgabe erscheint am 6. Juni 2026

Der Geltungsbereich umfasst die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld und die Mitgliedsgemeinden
Kranichfeld mit den Ortsteilen Barchfeld und Stedten,

Rittersdorf, Tonndorf, Hohenfelden, Nauendorf und Klettbach mit dem Ortsteil Schellroda.

Samstag, den 2. Mai 2026
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Öff nungszeiten des Bürgerbüros

Montag 09:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 17:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
1. Samstag im Monat 09:00 - 11:00 Uhr

Dienstzeiten der Verwaltung
Montag 09:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
Telefon    036450 345-0        Website   www.vg-kranichfeld.de
Telefax    036450 345-15       E-Mail    info@vg-kranichfeld.de

Allgemeines

NOTRUF

Polizei 110
Feuerwehr 112
Giftinformationszentrum 0361 730730
Polizeistation Bad Berka 036458 5830
Polizeiinspektion Weimar 03643 8820
Hochwasseransagedienst 0180 5003006 
Störungsnummer Strom 0800 6861166
Störungsnummer Gas 0800 6861177
Störungsnummer Wasser 03643 7444444
Störungsnummer Abwasser 0172 6960003

Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden

Mitgliedsgemeinde Bürgermeister Sprechstunde Telefon / E-Mail / Internet
Stadt Kranichfeld Jörg Bauer Dienstag 15:00 - 18:00 Uhr

jeden letzten Donnerstag in 
Stedten 16:00 - 18:00 Uhr

036450 345-11 buergermeister@kranichfeld.de,
 www.kranichfeld.de

Gemeinde Rittersdorf Ellen Huschke Mittwoch 17:30 - 18:30 Uhr 036450 42167 gemeinde@rittersdorf.info, www.rittersdorf.info
Gemeinde Tonndorf Tony Röser Montag 17:00 - 19:00 Uhr 036450 42419 buergermeister@gemeinde-tonndorf.de, 

 www.gemeinde-tonndorf.de

Gemeinde Hohenfelden Thomas Morche Donnerstag 18:00 - 19:00 Uhr 036450 42351 thomas.morche@web.de, www.hohenfelden.de
Gemeinde Nauendorf Marek Heusinger Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr 036209 349 buergermeister@gemeinde-nauendorf.de, 

 www.gemeinde-nauendorf.de

Gemeinde Klettbach André Köhler Montag 17:00 - 19:00 Uhr 036209 346 info@klettbach.de, www.klettbach.de

Kultur- und Tourismusamt Kranichfeld

Baumbachplatz 1, 99448 Kranichfeld
Frau Mnich, Frau Schrammek, 036450 42021
Kernöff nungszeiten: Montag bis Freitag 10:00 - 13:00 Uhr

Telefonverzeichnis
Gemeinschaftsvorsitzender Herr Menge 036450 345-20
Hauptamt Frau Grau 036450 345-21
Hauptamt Frau Werner 036450 345-22
Hauptamt Frau Krüger 036450 345-23
Hauptamt Meißner / Klinkert 036450 345-24
Hauptamt Frau Gerstberger 036450 345-27
Kämmerei Frau Rahm 036450 345-31
Kämmerei Frau Schneider 036450 345-35
Kämmerei Frau Knöfel 036450 345-34
Kasse Frau Fröbel 036450 345-32
Kasse Herr Rieger 036450 345-33
Bürgerbüro/Feuerwehr Frau Lichtenecker 036450 345-41
Bürgerbüro Herr Ohnesorge 036450 345-42
Ordnungsamt Herr Merten 036450 345-52
Ordnungsamt Frau Schambach 036450 345-51
Standesamt/Friedhof Frau Zentgraf 036450 345-54
Bauamt Herr Kästner 036450 345-61
Bauamt Frau Brinkmann 036450 345-62
Bauamt Herr Hellriegel 036450 345-63
Bauamt Herr Kämmer-Heuser 036450 345-64
Polizei Herr Kabbe 036450 437-12

Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 erreichen 
Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst. In akuten Fällen wenden Sie 
sich an den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Schiedsstelle
Bei uns können Sie nur gewinnen.
Das Schiedswesen besteht seit über 170 Jahren,
 und ist eine vorgerichtliche, bürgernahe sowie 

unparteiische Schlichtungsorganisation.

Geschlichtet werden können:
Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beleidigungen, 

Bedrohungen, Körperverletzung,
Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch

Wer schlichtet?

Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

E-Mail info@vg-kranichfeld.de
Telefon 036450 345-41 und -42 (Bürgerbüro)

Schiedstelle
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Gemeinde Rittersdorf

Amtlicher Teil

Stadt Kranichfeld
Verpachtung von Kleingartenparzellen im Baugebiet 
„Mohrentaler Straße“

Die Stadt Kranichfeld misst der Bereitstellung wohnortnaher Kleingär-
ten einen hohen Stellenwert bei. Im Zuge dessen stehen im Baugebiet 
„Mohrentaler Straße“ drei Pachtgärten zur Verfügung. Die Grundstü-
cke befi nden sich in städtischem Eigentum, umfassen eine Fläche von 
jeweils ca. 250 m² und sind einer gärtnerischen Nutzung zuzuführen. 
Der jährliche Pachtzins beläuft sich auf 0,60 Euro pro Quadratmeter. 
Pachtinteressenten werden gebeten, ihre Anfrage schriftlich an:
info@vg-kranichfeld.de zu richten.

Haushaltssatzung der Gemeinde Rittersdorf
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Ge-
meinde Rittersdorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 526.000,00 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 196.700,00 €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  

§ 4
Entfällt

Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wur-
den durch die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 10.12.25 be-
schlossene Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. 054-11/2025) wie folgt 
festgelegt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 

301 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  405 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 87.000 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Rittersdorf, den 17.04.2026 
Gemeinde Rittersdorf (Siegel)

gez. Ellen Huschke
Bürgermeisterin

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1. Der Gemeinderat Rittersdorf hat in seiner Sitzung am 18.03.2026, 

Beschluss-Nr. 062-12/2026, die Haushaltssatzung 2026 samt ih-
ren Anlagen beschlossen.

2. Die Haushaltssatzung 2026 einschließlich Haushaltsplan wurde 
der Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, als zu-
ständige Rechtsaufsichtbehörde, gemäß § 57 Abs. 3 S. 2 i.V.m. 
§ 21 Abs. 3 ThürKO vorgelegt. Die Kommunalaufsicht hat mit 
Schreiben vom 15.04.2026 (Az.: 11.90.03-32-1) den Eingang der 
Satzung bestätigt, diese rechtsaufsichtlich gewürdigt und einer 
vorfristigen Bekanntmachung zugestimmt.

Auslegungshinweis gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO:
Der Haushaltsplan zur Haushaltssatzung 2026 liegt vom 04.05.2026 
für die Dauer von zwei Wochen während der Dienstzeiten in der Käm-
merei der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 
99448 Kranichfeld, 1. Etage, Zimmer 09, öff entlich aus. Wir bitten 
vorab um telefonische Terminabsprache unter: 036450 345 -31.
Der Haushaltsplan 2026 wird bis zur Beschlussfassung über die Jah-
resrechnung dieses Haushaltsjahres 2026 und über die Entlastung der 
Bürgermeisterin zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung enthalten 
oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen sind, unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegen-
über der Gemeinde Rittersdorf unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
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Gemeinde Hohenfelden

Gemeinde Tonndorf
Einwohnerversammlung der Gemeinde Tonndorf

Sehr geehrte Tonndorferinnen, sehr geehrte Tonndorfer,

ich lade Sie recht herzlich zur Einwohnerversammlung der Gemeinde 
Tonndorf ein. 

Ort:	 Saal Burghof
Datum:	 Freitag, den 8. Mai 2026
Zeit:	 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
	 ab 20 :30 Uhr gemütliche Gesprächsrunde

Für das leibliche Wohl in Form von Getränken ist gesorgt.

Tony Röser
Bürgermeister Tonndorf

weitere Informationen unter weitere Informationen unter 

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenfelden
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Ge-
meinde Hohenfelden folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 674.500,00 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 286.600,00 €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  

§ 4
Entfällt

Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wur-
den mit der vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.25 (Be-
schluss-Nr. 050-09/2025) beschlossenen Hebesatzung wie folgt fest-
gesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 

321 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  460 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 112.000 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Hohenfelden, den 17.04.2026
Gemeinde Hohenfelden                              (Siegel)

gez. Thomas Morche
Bürgermeister

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1.	 Der Gemeinderat Hohenfelden hat in seiner Sitzung am 

19.03.2026, Beschluss-Nr. 059-10/2026, die Haushaltssatzung 
2026 samt ihren Anlagen beschlossen.

2.	 Die Haushaltssatzung 2026 einschließlich Haushaltsplan wurde 
der Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, als zu-
ständige Rechtsaufsichtbehörde, gemäß § 57 Abs. 3 S. 2 i.V.m. 
§ 21 Abs. 3 ThürKO vorgelegt. Die Kommunalaufsicht hat mit 
Schreiben vom 13.04.2026 (Az.: 11.90.03-30-1) den Eingang der 
Satzung bestätigt, diese rechtsaufsichtlich gewürdigt und einer 
vorfristigen Bekanntmachung zugestimmt.

Auslegungshinweis gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO:
Der Haushaltsplan zur Haushaltssatzung 2026 liegt vom 04.05.2026 
für die Dauer von zwei Wochen während der Dienstzeiten in der Käm-
merei der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 
99448 Kranichfeld, 1. Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Wir bitten 
vorab um telefonische Terminabsprache unter: 036450 345 -31.
Der Haushaltsplan 2026 wird bis zur Beschlussfassung über die Jah-
resrechnung dieses Haushaltsjahres 2026 und über die Entlastung des 
Bürgermeisters zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.
Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung enthalten 
oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen sind, unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der 
Gemeinde Hohenfelden unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Hohenfelden

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 des 
Gesetzes vom 02.  Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288) in Verbindung mit 
§§ 1, 2, 10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (Thür-
KAG) in der Fassung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zu-
letzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. 
S. 277, 288) sowie des § 33 des Thüringer Bestattungsgesetzes vom 
19. Mai 2004 (GVBl. S. 505), zuletzt geändert durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 284) und des § 30 der Fried-
hofssatzung der Gemeinde Hohenfelden vom 26.07.2021 hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Hohenfelden in der Sitzung vom 19.03.2026 
die folgende Gebührensatzung beschlossen:

Inhaltsverzeichnis:
§ 1 Gebührenerhebung
§ 2 Gebührenschuldner
§ 3 Entstehung der Gebührenschuld, Fälligkeit
§ 4 Rechtsbehelfe/ Zwangsmittel
§ 5 Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten 
§ 6 Unterhaltungsgebühren
§ 7 Verwaltungsgebühren
§ 8 Gleichstellungsklausel
§ 9 Inkrafttreten/ Außerkrafttreten

§ 1 Gebührenerhebung
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen und Anla-
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Gemeinde Klettbach

Einwohnerversammlung der Gemeinde Tonndorf

Sehr geehrte Tonndorferinnen, sehr geehrte Tonndorfer,

ich lade Sie recht herzlich zur Einwohnerversammlung der Gemeinde 
Tonndorf ein. 

Ort:	 Saal Burghof
Datum:	 Freitag, den 8. Mai 2026
Zeit:	 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
	 ab 20 :30 Uhr gemütliche Gesprächsrunde

Für das leibliche Wohl in Form von Getränken ist gesorgt.

Tony Röser
Bürgermeister Tonndorf

weitere Informationen unter weitere Informationen unter 

gen im Rahmen der Friedhofssatzung der Gemeinde Hohenfelden vom 
26.07.2021 werden Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührensatzung 
erhoben.

§ 2 Gebührenschuldner
(1)	 Schuldner der Gebühren für Leistungen oder Genehmigungen 

nach der Friedhofssatzung ist:
a)	 bei der Erstbestattung der nach dem Thüringer Bestattungs-

gesetz (ThürBestG) Bestattungspflichtige.
b)	 wer eine oder mehrere der in der Satzung aufgeführten Leis-

tungen beantragt oder in Auftrag gibt.
(2)	 Für die Gebührenschuld haftet in jedem Falle auch

a)	 der Antragsteller,
b)	 diejenige Person, die sich der Gemeinde Hohenfelden gegen-

über schriftlich zur Tragung der Kosten verpflichtet hat.
(3)	 Mehrere Schuldner sind Gesamtschuldner. 

§ 3 Entstehung der Gebührenschuld, Fälligkeit
(1)	 Die Gebührenschuld entsteht mit Beantragung einer Leistung, 

spätestens mit der Inanspruchnahme der jeweiligen Leistung.
(2)	 Die Gebühren sind sofort nach Bekanntgabe des entsprechenden 

Gebührenbescheids fällig.

§ 4 Rechtsbehelfe/ Zwangsmittel
(1)	 Die Rechtsbehelfe gegen Gebührenbescheide aufgrund dieser 

Satzung regeln sich nach den Bestimmungen der Verwaltungsge-
richtsordnung in der jeweils gültigen Fassung.

(2)	 Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen die Heranziehung 
zu Gebühren nach dieser Gebührensatzung wird die Verpflichtung 
zur sofortigen Zahlung nicht aufgehoben.

(3)	 Für die zwangsweise Durchsetzung der im Rahmen dieser Sat-
zung erlassenen Gebührenbescheide gelten die Vorschriften des 
Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes in 
der jeweils gültigen Fassung.

§ 5 Gebühren für den Erwerb
von Nutzungsrechten an Grabstätten

(1)	 Wahlgrabstätte Erdbestattung (20 Jahre Ruhezeit, für eine Erdbe-
stattung)
- zur Beisetzung eines Verstorbenen	 1.089,00 €
bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
- Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr	 54,45 €

(2)	 Wahlgrabstätte Erdbestattung (30 Jahre Ruhezeit, für eine Erdbe-
stattung und bis zu vier Urnen)
- zur Beisetzung eines Verstorbenen 	 1.853,00 €
ab dem vollendeten 5. Lebensjahr  
- Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr	 61,77 €

(3)	 Wahlgrabstätte Erdbestattung doppelt (30 Jahre Ruhezeit, für zwei 
Erdbestattungen und bis zu acht Urnen) 	 4.823,00 €
- Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr	 160,77 € 

(4)	 Urnengrabstätte (20 Jahre Ruhezeit, für bis zu vier Urnen)
- Urnengrabstätte 	 1.186,00 €
- Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr	 59,30 €

(5)	 Urnengemeinschaftsgrabstätte - mit Inschrift an der Stele - (20 
Jahre Ruhezeit, für eine Urne, inkl. Pflege, mit Inschrift eines Vor-
namens, des Nachnamens, sowie des Geburts- und Sterbetages des 
Verstorbenen auf der Stele, das Nähere hierzu wird verwaltungsin-
tern geregelt)
- Urnengemeinschaftsgrabstätte 	 1.205,00 €

 
§ 6 Unterhaltungsgebühren

(1)	 Mit Inkrafttreten dieser Satzung entfällt die jährliche Unterhal-
tungsgebühr. Diese wird in den einmaligen Grabnutzungsgebüh-
ren nach § 5 Abs. 1-4 dieser Satzung berücksichtigt.

(2)	 Für alle bestehenden Grabstätten (mit Ausnahme der Urnenge-
meinschaftsgrabstätten) wird mit Inkrafttreten dieser Satzung 
einmalig ein Gebührenbescheid über die noch fälligen Unterhal-

tungsgebühren in Höhe von 20,00 €/ Jahr für den Rest der Nut-
zungsdauer der Grabstätte von der Friedhofsverwaltung erlassen.

§ 7 Verwaltungsgebühren
(1)	 Zustimmung zur Errichtung eines Grabmales 	 15,00 €
(2)	 Ausstellung von Urkunden und Genehmigungen	 10,00 €	
	 jeglicher Art (z. B. Urnenplatzbescheinigung)

§ 8 Gleichstellungsklausel
Alle Bezeichnungen, die sich aus dieser Satzung ergeben, gelten für 
alle Geschlechter.

§ 9 Inkrafttreten/ Außerkrafttreten
(1)	 Diese Satzung tritt zum 01.06.2026 in Kraft.
(2)	 Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde 

Hohenfelden vom 26.07.2021 außer Kraft.

Hohenfelden, den 09.04.2026
Gemeinde Hohenfelden                                 (Siegel)

gez. Thomas Morche
Bürgermeister

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1.	 Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden hat am 19.03.2026, 

Beschluss-Nr. 058-09/2026, die Friedhofsgebührensatzung der 
Gemeinde Hohenfelden beschlossen.

2.	 Die Satzung wurde der Kommunalaufsicht des Landratsamtes 
Weimarer Land, als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 
21 Abs. 3 Satz 1 ThürKO, vorgelegt. Die Kommunalaufsicht hat 
mit Schreiben vom 30.03.2026, Az.: 11.90.05-67-1, den Eingang 
der Satzung bestätigt und einer vorfristigen Bekanntmachung ge-
mäß § 21 Abs. 3 S. 3 ThürKO zugestimmt. 

Gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung enthalten 
oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen sind, unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der 
Gemeinde Hohenfelden unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Klettbach vom 18.12.2025

100-16/2025
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Klett-
bach vom 14.08.2025 wird bestätigt.

101-16/2025
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Klettbach vom 28.08.2025 wird bestätigt.

102-16/2025
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Klett-
bach vom 02.10.2025 wird bestätigt.

103-16/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach gewährt dem Spielvereini-
gung Klettbach e.V. eine Förderung in Höhe von 300 € für das Jahr 
2025 entsprechend der „Richtlinie über freiwillige Leistungen der Ge-
meinde Klettbach zur Vereinsförderung“.

104-16/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach gewährt dem Freunde und 
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Informationen

Nichtamtlicher Teil
Förderer des Zwergenlands Klettbach e.V. eine Förderung in Höhe von 
300 € für das Jahr 2025 entsprechend der „Richtlinie über freiwillige 
Leistungen der Gemeinde Klettbach zur Vereinsförderung“.

105-16/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach gewährt dem Freiwillige 
Feuerwehr Klettbach e.V. eine Förderung in Höhe von 300 € für das 
Jahr 2025 entsprechend der „Richtlinie über freiwillige Leistungen der 
Gemeinde Klettbach zur Vereinsförderung“.

106-16/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt in Bezug auf den 
Beschlussvorschlag in der Gemeinschaftsversammlung zur Haushalts-
satzung 2026 der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld mit den Anla-
gen Haushaltsplan und Stellenplan, den entsandten Mitgliedern keine 
Weisung zu erteilen.

107-16/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt in Bezug auf den 
Beschlussvorschlag in der Gemeinschaftsversammlung zum Finanz-
plan der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld für die Haushaltsjahre 
2025 – 2029, den entsandten Mitgliedern keine Weisung zu erteilen.

108-16/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die 1. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Klettbach im Entwurf 
vom 02.10.2025.

109-16/2025
Der Gemeinderat beschließt die umlagefähigen Kosten in Höhe von 80 
% an einer Grabstätte auf den Bürger umzulegen. Die Kalkulation vom 
19.11.2025 ist Bestandteil des Beschlusses.

110-16/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Friedhofsge-
bührensatzung der Gemeinde Klettbach im Entwurf vom 19.11.2025. 
Der Satzungsentwurf ist Bestandteil des Beschlusses.

111-16/2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt, den Wider-
spruch gegen den Vorbescheid VB 32/25 des Landratsamtes Weimarer 
Land vom 17.09.2025 zum Antrag der VBS Neue Energien Deutsch-
land GmbH zur Errichtung von 5 Windenergieanlagen nicht zurück zu 
nehmen.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Klettbach vom 22.01.2026

113-17/2026 Beschluss wurde abgelehnt 
Der Gemeinderat Klettbach beschließt die Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens nach §36 BauGB i. V. m. § 68 ThürBO zum Bauantrag 
„Errichtung eines eingeschossigen Gebäudes zur ganzjährigen Nut-
zung als Büro für freiberufliche Tätigkeit“ in der Gemarkung Schellro-
da, Flur 1, Flurstück 70/2.

114-17/2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Haushaltssat-
zung 2026 samt ihrer Anlagen gemäß § 57 Abs. 1 ThürKO.

115-17/2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt den Finanzplan 
der Gemeinde Klettbach für die Jahre 2025 – 2029 auf der Grundlage 
des § 62 ThürKO.

Bürgerbüro

Das Bürgerbüro ist am Samstag, dem 6. Juni 2026, von 09:00 – 11:00 
Uhr, für Sie geöffnet.

Beratung - Kontenklärung - Rentenanträge

Beratung und Auskunft zu rentenrechtlichen Angelegenheiten sowie 
Hilfe bei der Antragstellung von Renten wegen Erwerbsminderung, 
Alters- und Hinterbliebenenrenten bekommen Sie kostenfrei in den 
Sprechstunden vor Ort durch Ingo Torborg, Versichertenältester der 
Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.

Mittwoch, den 20.05.2026, im Baumbachhaus in Kranichfeld
von 13:30 bis 17:30 Uhr

Mittwoch, den 10.06.2026, im Bürgerhaus in Klettbach
von 14:00 bis 17:30 Uhr

Terminvereinbarungen erbeten unter Telefon 0176 46580070 (Di - DO 
12:00 - 13:00 Uhr) oder 03643 4697923 (MO - MI 19:00 - 19:30 Uhr) 
oder 03644 540769 (nur DI 09:00 - 12:00 Uhr) 
oder E-Mail: ingo.torborg@online.de.

Außensprechstunde der Betreuungsbehörde

Am 5. Mai 2026 findet die nächste Außensprechstunde der Betreu-
ungsbehörde vom Landratsamt Weimarer Land, im Verwaltungsgebäu-
de der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld (Alexanderstraße 7 in 
99448 Kranichfeld), von 13:00 – 15:00 Uhr, statt.

Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek Apolda

Hohenfelden, 12.06.2026, 17:05 – 17:45 Uhr

Verwaltung bleibt geschlossen

Aufgrund eines Brückentages bleibt die Verwaltung am Freitag, dem 
15. Mai 2026, geschlossen.

Ferienprogramm für der Vogelschutz

Am 9. April 2026 wurden 
20 Kinder aus Rittersdorf, 
Kottendorf und der Kaffen-
burg kreativ und gestalteten 
Nistkästen für heimische 
Höhlenbrüter. Die Nistkäs-
ten sind ideal für kleinere 
Meisenarten wie Blaumeise, 
Tannenmeise und Hauben-
meise. Mit einer Vergröße-
rung des Einflugloches kön-
nen sich aber auch Kohlmei-
sen, versch. Sperlingsarten, 
Kleiber und Trauerschnäp-
per in den Nistkästen an-
siedeln. Die Kinder malten 
viele tolle Motive auf die 
Nistkästen und freuen sich 
schon, diese bald in Ritters-
dorf aufhängen zu dürfen. 
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Gerne können sich interessierte Vogelfreunde melden und bei der 
Standortauswahl der Nistkästen behilflich sein. Das Ferienprogramm 
wurde gefördert durch das Landesprogramm Solidarisches Zusammen-
leben und fand im Vereinshaus Rittersdorf statt. 
Wir hoffen, dass wir in den Herbstferien wieder eine tolle Idee und die 
Unterstützung bekommen, damit wir unsere heimische Tier- und Pflan-
zenwelt zusammen mit den Kindern unterstützen können.

Nancy Telle-Schröter und Maike Barufke, Mehrgenerationstreff (MGT)

Gedenken an die Opfer des KZ Buchenwald

Anlässlich des 81. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers 
KZ Buchenwald am 11. April 2026, wurde in Kranichfeld am 8. April 
2026 ein Zeichen des Gedenkens gesetzt.
An der Gedenkstele legten Vertreter der Stadt einen Kranz zum An-
denken an die Opfer nieder. Bürgermeister Jörg Bauer mahnte in ei-
ner kurzen Ansprache an die Bedeutung des Erinnerns. Im Anschluss 
folgte eine gemeinsame Gedenkminute. Gemeinsam mit Stadträten 
und Jugendlichen wurde der Kranz niedergelegt. Die Stadt Kranichfeld 
würdigt damit die Opfer und mahnt zugleich, die Erinnerung wachzu-
halten.

AGATHE stellt sich vor
Gemeinsam gegen Einsamkeit in Ihren Gemeinden

Bei einem meiner ersten Hausbesuche in der vergangenen Woche, zwi-
schen Bad Berka, Blankenhain und Kranichfeld ist mir gleich das mit 
meinem Namen passiert: „Sie sind also die AGATHE-Beate,“ werde 
ich von einer freundlichen Seniorin an der Haustür begrüßt, „Dann 
kommen Sie mal rein, ich habe schon auf Sie gewartet.“ Das finde ich 
beeindruckend. Ich bin ganze fünf Tage im Dienst und so viel Interesse 
und Erwartungen kommen mir entgegen. „Ich hab‘ Sie in der Zeitung 
und im Fernsehen gesehen, ich weiß doch, dass AGATHE zu Men-
schen kommt, die sich einsam fühlen und denen die Kontakte fehlen. 

So geht’s mir schon lange. Gut, dass Sie gleich hergekommen sind!“  
Ich höre in den ersten Tagen so viele Dinge, die da zusammenkommen 
können. Die großen Verluste durch den Tod des Partners, Angehörige 
die so weit weg leben, die körperlichen Einschränkungen, die nicht 
selten dazu führen, dass Menschen das Haus nicht mehr ohne Hilfe 
verlassen können. 
Gerade in dieser Lebensphase braucht es eine Gemeinschaft, in der Äl-
tere sich dazugehörig und verstanden fühlen. Menschen wollen ihre 
Dinge selbst bestimmen und mitgestalten können. Das Leben braucht 
einen Sinn, für den es sich lohnt, früh aufzustehen. Das Thüringer 
Landesprogramm AGATHE möchte Menschen ab 63 unterstützen, ein 
selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu führen. Begegnungen 
und Zusammengehörigkeit sollen gestärkt werden. Bei Alltagsproble-
men und in Notlagen wird Begleitung und Hilfe gefunden. AGATHE 
möchte Brücken bauen. Für mich heißt das zuallererst zuhören, hin-
schauen, begreifen, Bedürfnisse und Wünsche erfahren. Was brauchen 
Menschen, und zwar ganz individuell, damit sie zuhause gut klarkom-
men und in der Gemeinschaft des Ortes weiter dazugehören können. 
Dafür gibt es schon ein großes Netz aus Diensten, Angeboten und Ver-
anstaltungen. Diese will ich kennenlernen, sie noch bekannter machen 
und vermitteln. Und dann ist das ein bisschen wie suche/biete: Viel-
leicht gibt es jemanden der gerne spazieren geht und sich über nette 
Gesellschaft dabei freut. Eine andere hat ein neues Handy, das sie nicht 
versteht und es gibt jemanden, der das gut erklären kann. Jemand spielt 
gern Rommé und braucht ein Spielteam. Menschen zusammenführen, 
bestehende Angebote vermitteln und neue Dinge aufzubauen, die ge-
braucht werden, ist Aufgabe von AGATHE. In den nächsten Wochen 
geht es um Begegnungen und Ideen sammeln. Deshalb schreibe ich 
diese Zeilen, denn ich bin ab sofort in Ihren Gemeinden unterwegs: 
Damit AGATHE hilfreich wird braucht es Sie als Partnerinnen und 
Partner.  

Erste Möglichkeiten für ein Treffen sind: Dienstag, den 5. Mai 2026, 
ab 14:00 Uhr, im Seniorentreff im Seniorenclub Kranichfeld und zum 
Agathe-Beratungsangebot am Mittwoch, dem 27. Mai 2026, von 16:00 
– 18:00 Uhr, in der Bücherei Kranichfeld.

Bitte melden Sie sich, wenn Sie selbst Kontakt und Hilfen suchen. Bit-
te melden Sie sich, wenn Sie selbst Erfahrungen mit dem Älterwerden 
haben und für sich gute Möglichkeiten gefunden haben, die vielleicht 
auch anderen Menschen helfen können. Bitte melden Sie sich, wenn 
Sie in Ehrenamt oder Nachbarschaftshilfe unterwegs sind oder sein 
wollen. Vielleicht gestalten Sie selbst Angebote oder sind in einem 
Amt oder Dienst für Menschen unterwegs. Wenn es Ihnen ein Anliegen 
ist, dass ältere Menschen sich als wertvoll und gebraucht in unserer 
Mitte fühlen, dann freue ich mich sehr auf den gemeinsamen Weg und 
viele neue Begegnungen.

Beate Wuigk-Adam, AGATHE-Beratung
Telefon: 0170 8705441, E-Mail: b.wuigk-adam@diakonie-wl.de

Foto: Startveranstaltung am 16.03.26, von links nach rechts: Paula 
Schmidt (Vertreterin Stadt Blankenhain), Kerstin Schrammek (Ver-
treterin Stadt Kranichfeld), Beate Wuigk-Adam (Agathe-Beraterin), 
Stefanie Haase (Agathe-Koordinatorin), Susanne Alexy-Schiek (Ver-
treterin Stadt Bad Berka)

Veröffentlichung der Bodenrichtwerte

Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte des Freistaates Thürin-
gen haben zum Stichtag 01.01.2026 auf Grundlage der Kaufpreissamm-
lung flächendeckend Bodenrichtwerte ermittelt und veröffentlicht. Der 
Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine 
Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebietes 
(Bodenrichtwertzone), die nach ihren Grundstücksmerkmalen, insbe-
sondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit weitgehend übereinstim-
men und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse 
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vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche 
eines Grundstücks mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen (Bo-
denrichtwertgrundstück). Mit dem „Bodenrichtwertinformationssys-
tem Thüringen (BORIS-TH)“ werden die Bodenrichtwerte unter www.
bodenrichtwerte-th.de im Internet kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Jedermann kann von den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte Auskunft über die Bodenrichtwerte erhalten.

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des Landkrei-
ses Sömmerda, des Landkreises Weimarer Land und der kreisfreien 
Stadt Weimar 
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation Ge-
schäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich Erfurt 
Hohenwindenstraße 14 99086 Erfurt

LANDRATSAMT WEIMARER LAND

Wie mobil ist die Bevölkerung im Kreis Weimarer 
Land? – Haushaltsbefragung liefert wichtige Grundla-
gen für die Verkehrsplanung

Der Kreis Weimarer Land führt ab 27.04.2026 eine umfassende Haus-
haltsbefragung zum Mobilitätsverhalten seiner Bevölkerung durch. 
Hierbei werden ausgewählte Haushalte gebeten, ihr tägliches Verkehrs-
verhalten zu dokumentieren. Ziel der Erhebung ist es, eine belastbare 
Datengrundlage für die zukünftige Planung von Mobilität und Verkehr 
im Kreisgebiet zu schaffen.
Im Mittelpunkt der Befragung stehen Fragen zur alltäglichen Mobili-
tät: Welche Verkehrsmittel stehen in den Haushalten zur Verfügung? 
Wie häufig werden Fahrrad, Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder 
neue Mobilitätsformen wie Pedelecs oder E-Scooter genutzt? Ebenso 
werden die Wegebeziehungen der Bevölkerung erfasst – also konkrete 
Informationen dazu, welche Wege an einem bestimmten Tag zurück-
gelegt werden, zu welchem Zweck und mit welchen Verkehrsmitteln.
Darüber hinaus liefert die Befragung Erkenntnisse zur Erreichbarkeit 
zentraler Ziele wie Arbeitsplatz, Einkaufsmöglichkeiten oder Bildungs-
einrichtungen. Auch Gründe für die Wahl bestimmter Verkehrsmittel 
sowie Hinweise zur Verbesserung bestehender Mobilitätsangebote sind 
Bestandteil der Untersuchung. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, 
den öffentlichen Verkehr zu stärken, nachhaltige Mobilitätsformen zu 
fördern und die Verkehrsplanung insgesamt bedarfsgerechter auszu-
richten.
Für die Erhebung werden rund 3.000 Haushalte im gesamten Kreisge-
biet per Zufallsstichprobe ausgewählt und angeschrieben. Die Teilnah-
me ist freiwillig, jedoch von großer Bedeutung: Nur bei ausreichender 
Beteiligung können repräsentative und wissenschaftlich belastbare 
Aussagen zum Mobilitätsverhalten getroffen werden. Der Kreis Wei-
marer Land ruft daher alle angeschriebenen Bürgerinnen und Bürger 
zur Mitwirkung auf.
Die Befragung erstreckt sich über zwei Wochen und umfasst sechs so-
genannte Stichtage. Jedem teilnehmenden Haushalt wird ein individu-
eller Tag zugewiesen, für den ein Wegeprotokoll über den gesamten 
Tagesverlauf erstellt werden soll. Die Unterlagen werden rechtzeitig 
vorab per Post versendet und können flexibel schriftlich, online oder 
bei Bedarf telefonisch ausgefüllt werden.
Eine telefonische Kontaktaufnahme durch die Befragungsstelle erfolgt 
nicht.
Die Durchführung der Befragung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem 
Planungsbüro LK Argus aus Kassel. Das Verfahren wurde eng mit der 
Datenschutzbeauftragten des Kreises abgestimmt. Die Anonymität der 
Teilnehmenden ist jederzeit gewährleistet; eine Identifikation einzelner 
Personen oder Haushalte ist ausgeschlossen.
Die Ergebnisse der Befragung werden nach Abschluss der Befragung 
ausgewertet und veröffentlicht.
Der Kreis Weimarer Land bedankt sich bei allen Teilnehmenden für 
ihre Unterstützung bei dieser wichtigen Erhebung zur Weiterentwick-
lung einer zukunftsfähigen Mobilität.

Für Rückfragen: 
Amt für Wirtschaft, Kultur und Tourismus 
Herr Murr Telefon: 03644 540-702 E-Mail: 
post.wiku@weimarerland.de

Oberschloss Kranichfeld wieder offen

Auf dem Oberschloss Kranichfeld ist die Stiftung Thüringer Schlös-
ser und Gärten am 1. April in die Saison gestartet. Zu sehen ist die 
2025 neu eröffnete Dauerausstellung, die vor allem in der Kernburg die 
ganze Geschichte der Anlage vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert 
erzählt. Ein reich bebilderter Zeitstrahl im Palas und Ausstellungssta-
tionen im Außenbereich werden ergänzt durch Kinderangebote und 
einen Mediaguide-Rundgang für das eigene Smartphone. Die Gäste 
werden angeleitet, anhand von Beobachtungen an den Gebäuden, an 
Exponaten und an Details des Bauschmucks Einblicke in die Schloss-
geschichte zu gewinnen. Zum Rundgang gehört auch der Dicke Turm 
mit weitem Ausblick in die Landschaft des Ilmtals. Erstmals bietet die 
STSG in diesem Jahr auf dem Oberschloss Kranichfeld ein Jahresticket 
an. Die Zahlung in Kasse und Shop erfolgt ausschließlich bargeldlos.

Oberschloss Kranichfeld
Mit Ausstellung „Sehen lernen – Auf Spurensuche im Oberschloss“
1. April bis 1. November 2026
Di – So und Feiertage 10 – 17 Uhr
www.oberschlosskranichfeld.de

Sonderausstellung „3 x Kunst im Baumbachhaus - 
Malerei, Objekte, Steampunk“
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Am 19. April 2026 wurde die neue Sonderausstellung im Baumbach-
haus bei großem Andrang und Anteilnahme von Interessierten aus 
der Region und darüber hinaus eröff net. Die beteiligten Künstler Udo 
Granz und Norbert Gladis aus Weimar und Daniel Fuchs aus Tharandt 
in Sachsen berichteten über ihren Werdegang und ihre Wege zur Kunst. 
Alle drei bringen ganz eigene Handschriften und Stilmerkmale in die 
Ausstellung ein, die für die Besucher vielerlei Entdeckungen bereit-
hält. Das Walking Blues Duo sorgte für eine stimmungsvolle musikali-
sche Begleitung und mehrere Damen der Gruppe Black & Beauty aus 
Bad Sulza bezauberten durch ihre Eleganz und Steampunk-Elemente, 
die auch im künstlerischen Werk von Norbert Gladis eine wichtige Rol-
le spielen. Die Ausstellung ist bis zum 19. Juli 2026, immer samstags 
und sonntags 14:00 – 17:00 Uhr, geöff net. Am Sonntag, dem 17. Mai 
2026, um 15:00 Uhr, lädt der Künstler Udo Granz zur Sonderführung 
ins Baumbachhaus ein.
Aus dem bunten Veranstaltungsangebot des Fördervereins im Mai soll 
nur auf Folgendes hingewiesen werden: Zum Weinabend am 8. Mai 
2026 gibt es ab 18:00 Uhr unter dem Titel „Mehr Gitarre“ Live-Musik 
von Matthias Ehrig aus Leipzig zu hören. Traditionell am Freitag vor 
Pfi ngsten steigt ab 18:00 Uhr die Party mit „Cover me“ im Hof des 
Baumbachhauses und am 31. Mai 2026, um 17:00 Uhr, gibt Christian 
G. Nagel aus Freiburg i. B. ein Klavierkonzert mit klassischen und po-
pulären modernen Werken. Am 23. und 24. Mai 2026 bleibt das Baum-
bachhaus geschlossen.

Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft
Kranichfeld

An die Grundstückseigentümer der Wald- und Feldfl ur des GJB der 
Gemarkung Kranichfeld

Einladung zur Versammlung der Jagdgenossen 

Am Freitag, dem 8. Mai 2026, fi ndet um 19:00 Uhr, in der Jagdhütte 
am Stausee Hohenfelden, die Jahresversammlung der Jagdgenossen-
schaft (JG) Kranichfeld statt.

vorläufi ge Tagesordnung:
1. Eröff nung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 

Beschlussfähigkeit
2. Beschluss der Tagesordnung
3. Bericht des Vorstandes zum Pachtjahr 2025/2026, Kassenbericht 

und Revision
4. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes und Kassenverwalters 

zum Pachtjahr 2025/2026
5. Beschluss über die Auszahlung des Reinertrages 2025/2026 und 

die Auszahlung der Pacht
6. Beratung und Beschluss zum Haushaltsplan 2026/2027
7. Abrundungsvereinbarung
8. Allgemeine Informationen und Schlusswort

Die Versammlung ist nicht öff entlich. Entsprechend § 7 der gültigen 
Satzung , ist die ordnungsgemäß einberufene /angekündigte Versamm-
lung unabhängig der vertretenen Stimmenzahl beschlussfähig.

Der Jagdvorstand

Zwischen Geschichte und Großstadt: 10. Klassen auf 
Abschlussfahrt in Berlin

Mit großer Vorfreude starteten unsere 10. Klassen der Regelschule 
„Anna Sophia“ Kranichfeld zu ihrer Abschlussfahrt nach Berlin. Dort 
wartete auf die Schülerinnen und Schüler ein abwechslungsreiches 
Programm mit vielen spannenden Eindrücken aus Geschichte, Bio-
logie, Kultur und Politik. Ein Schwerpunkt der Reise lag auf histori-
schen Themen. Im Berlin Story Bunker tauchten sie tief in die Zeit 
des Nationalsozialismus ein. Eindrucksvolle Ausstellungen und origi-

nale Schauplätze vermittelten Geschichte auf eine eindringliche und 
bewegende Weise. Auch die deutsche Teilung und das Leben in der 
DDR wurden anschaulich thematisiert und machten historische Zu-
sammenhänge greifbar. Für das Fach Biologie stand der Besuch der 
Ausstellung Körperwelten auf dem Programm. Die Ausstellung fas-
zinierte durch ihre detailreichen Präparate des menschlichen Körpers 
und vermittelte medizinisches Wissen auf besonders anschauliche Wei-
se. Politische Bildung wurde beim Besuch des Deutschen Bundestags 
lebendig. Die Jugendlichen erhielten Einblicke in die Arbeit des Parla-
ments und sie konnten den Plenarsaal besichtigen. Dadurch wurde der 
Sozialkundeunterricht praxisnah ergänzt und demokratische Prozesse 
verständlicher. Neben den vielen lehrreichen Programmpunkten kam 
auch der Spaß nicht zu kurz. Ein Highlight war der Besuch im Berlin 
Dungeon, in dem die Klassen eine gruselige und zugleich unterhalt-
same Reise durch die düstere Stadtgeschichte erlebten. Gemeinsame 
Freizeit, Stadtbummel und viele lustige Momente stärkten zudem die 
Klassengemeinschaft.

Die Abschlussfahrt zeigte eindrucksvoll: Lernen am anderen Ort macht 
Wissen lebendig, stärkt den Zusammenhalt und bleibt uns allen noch 
lange in Erinnerung.                   

Katy Seidel, Regelschule „Anna Sophia“ Kranichfeld

Physik hautnah in der Regelschule „Anna Sophia“

Wie können Ärzte im Auge operieren, ohne dass das Auge geschädigt 
wird? Wie kommen Informationen durch die Glasfaser und was ist ei-
gentlich ein Hologramm? Viele dieser Fragen gingen die Schüler der 
10. Klassen gemeinsam mit Dr. Dirk Schulze von der TU Ilmenau am 
1. April auf den Grund. Innerhalb von „Rent-a-Prof“ bot die naturwis-
senschaftliche Fakultät den Schüler einen kleinen Einblick in die Welt 
der Physik, in dessen vielseitige Anwendungen und in die Lehre an 
einer Universität. Anhand von zahlreichen, mitgebrachten Experimen-
ten nahm Dr. Schulze die Schüler mit auf eine Reise ins andere Licht 



2. Mai 2026 - Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld Nr. 05/2026Seite 10

und zeigte ihnen, was hinter dem Begriff  LASER steckt. Schnell wurde 
klar, dass mehr dazu gehört, um einen Laserstrahl zu erzeugen, als auf 
einen unscheinbaren Knopf zu drücken. Die physikalischen Vorgän-
ge beginnen beim einzelnen Atom und dem Verständnis von Licht als 
elektromagnetische Welle. In einem Laser entsteht durch das Zusam-
menspiel dieser Vorgänge ein ganz besonderes Licht von genau einer 
Farbe. Und das kann viel! Vom schnellsten Fotoapparat der Welt bis hin 
zur Abstandsmessung zum Mond – den Anwendungen von Lasersys-
temen sind quasi keine Grenzen gesetzt. So staunten die Schüler nicht 
schlecht, als rotes Laserlicht bei der Simulation einer Augen-OP nur 
den grünen Luftballon zerplatzen ließ und der weiße außen herum ganz 
blieb. Auch wenn physikalische Modelle durchaus komplex sein kön-
nen, nehmen die Schüler doch einen ganz wichtigen Punkt mit: Physik 
ist nicht nur ein Unterrichtsfach, sondern die Summe vieler Prozesse 
und Anwendungen, die uns umgeben, uns begleiten und im Alltag be-
gegnen.  Da derzeit an unserer Schule großer Mangel an Physikunter-
richt herrscht, sind wir Frau Dr. Nicole Killat sehr dankbar, dass sie für 
uns diese Präsentation organisiert hat.  Auch unsere Jüngsten konnte sie 
persönlich neugierig machen: Wie können wir die Erde verlassen und 
zum Mond fl iegen, wenn uns doch die Schwerkraft festhält? Die Schü-
ler der 5. Klasse sind gemeinsam mit Nicole Killat dieser Frage auf 
den Grund gegangen. Eine selbstgebaute Rakete bestehend aus zwei 
Plastikfl aschen, einem Korken und einem Fahrradventil wurde mittels 
Fahrradpumpe mehrfach vom Schulhof aus gestartet. Dabei konnten 
die Schüler Flughöhen jenseits der dritten Etage des Schulgebäudes 
beobachten. Entsprechend der Versuchsanleitung vom Deutschen Luft- 
und Raumfahrtzentrum und mit etwas Wasser für mehr Rückstoß hob 
die Rakete sogar mit einem „Wow“-Eff ekt ab. Ein Experiment, was 
Lust auf mehr macht! Nochmals herzlichen Dank an beide besonders 
engagierte Physiker.

Ines Hüter, Schulleiterin der Regelschule „Anna Sophia“ Kranichfeld

Frühjahrsputz in Nauendorf

Der Frühjahrsputz am 11. April 2026 hat wieder viele fl eißige Helfer 
aus ihren Häusern gelockt.
Neben dem Putzen der Bushaltestellen, Gräben am Sportplatz, vielen 
kleineren Flächen im Dorf wurde auch der Spielplatz wieder großfl ä-
chig vom Unkraut befreit , die Holzbrücke in Ort gestrichen, die Wehre 
ertüchtigt, Bäume geschnitten und der Club gemalert. Bei Bratwurst 
und Getränken haben wir den Dorfputz gemütlich ausklingen lassen. 
Ein großes Dankeschön gilt allen, die sich hier eingebracht haben und 
unser Dorf wieder ein Stück schöner gemacht haben.

Nauendorf 1349 e. V. und Bürgermeister Marek Heusinger

33. Deutscher Mühlentag

Liebe Mühlenfreunde der Klettbacher Bockwindmühle, liebe Bürger 
der Verwaltungsgemeinschaft, am Pfi ngstmontag, dem 25. Mai 2026, 
feiern wir auf dem Gelände der Klettbacher Bockwindmühle den 33. 
Deutschen Mühlentag.  Der Innenausbau mit der Restaurierung der 
Technik durch den Mühlenbauer Martin Wernicke ist in vollem Gange, 
wird aber zum Mühlentag noch nicht abgeschlossen sein. Aus versiche-
rungstechnischen Gründen können die Flügel erst zum Abschluss der 
Arbeiten zum Wiederaufbau montiert werden. Die Feierlichkeiten zum 
33. Mühlentag werden um 10:30 Uhr beginnen und werden 11:00 Uhr 
mit dem Gottesdienst fortgesetzt.  Wie immer ist für das leibliche Wohl 
unserer Besucher und die kulturelle Unterhaltung gesorgt. Für unsere 
Kleinen steht natürlich auch eine Hüpfburg bereit. 

Dr. Herbert Aust, Mühlenverein Klettbach
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Veranstaltungen
Veranstaltungen in unseren Mitgliedsgemeinden

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

01. – 
03.05.2026

10:00 Uhr Frühlings- und Gartenmarkt Niederburg Kranichfeld

01.05.2026 12:00 Uhr Mairadwanderung Baumbachhaus Kranichfeld

02.05.2026 14:00 Uhr Trödel & Tatütatat Flohmarkt Feuerwehr Kranichfeld

02. - 
03.05.2026

14:00 Uhr „3 x Kunst im Baumbachhaus - Malerei, Objekte, 
Steampunk“

Baumbachhaus Kranichfeld

05.05.2026 14:00 Uhr Seniorentreff Baumbachhaus Kranichfeld

07.05.2026 15:00 Uhr Schachspiel für Erwachsene Baumbachhaus Kranichfeld

08.05.2026 18:00 Uhr Weinabend mit Matthias Ehrig „MEHR GITARRE“ Baumbachhaus Kranichfeld

09.05.2026 09:30 Uhr Kleidermarkt Festzelt Stedten

09. - 
10.05.2026

14:00 Uhr „3 x Kunst im Baumbachhaus - Malerei, Objekte, 
Steampunk“

Baumbachhaus Kranichfeld

09.05.2026 16:00 Uhr
20:00 Uhr

Starlights Orgelshow Kirche Kranichfeld

11.05.2026 18:30 Uhr Offenes Atelier – Malkurs für Erwachsene Baumbachhaus Kranichfeld

14.05.2026 10:00 Uhr Männertag Radweg Nauendorf

16.05.2026 14:00 Uhr Kreativcafé Baumbachhaus Kranichfeld

16.05.2026 14:00 Uhr „3 x Kunst im Baumbachhaus - Malerei, Objekte, 
Steampunk“

Baumbachhaus Kranichfeld

17.05.2026 15:00 Uhr Sonderführung durch die Ausstellung „3 x Kunst im 
Baumbachhaus - Malerei, Objekte, Steampunk“

Baumbachhaus Kranichfeld

20.05.2026 15:00 Uhr Auf Baumbachs Spuren – Treffen der Baumbachfreunde Baumbachhaus Kranichfeld

22.05.2026 18:00 Uhr Weinabend mit Anja Baumbach & Band „COVER ME“ Baumbachhaus Kranichfeld

24. – 
25.05.2026

11:00 Uhr 29. Burgspektakel Oberschloss Kranichfeld

25.05.2026 10:30 Uhr 33. Deutscher Mühlentag Bockwindmühle Klettbach

30. - 
31.05.2026

14:00 Uhr „3 x Kunst im Baumbachhaus - Malerei, Objekte, 
Steampunk“

Baumbachhaus Kranichfeld

30.05.2026 Sportfest der Sportfreunde Sportplatz Kranichfeld

30.05.2026 16:00 Uhr Maibaumsetzen Dorfteich Stedten

30.05.2026 18:00 Uhr Brettspielabend Baumbachhaus Kranichfeld

31.05.206 17:00 Uhr Klavierkonzert mit Christian G. Nagel “AN MEIN 
KLAVIER“ 

Baumbachhaus Kranichfeld

02.06.2026 14:00 Uhr Seniorentreff Baumbachhaus Kranichfeld

05.06.2026 19:00 Uhr „20 Jahre Rockerhimmel – Remember Klaus Renft“ Baumbachhaus Kranichfeld
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Männertag ohne uns? Schlechte Idee.

Am 14. Mai 2026, ab 10:00 Uhr, geht’s wieder rund am Radweg in 
99448 Nauendorf (ihr wisst schon, wo).

Was euch erwartet:
Bratwurst & Brätel vom Grill – nichts für Diäten
Frisch gezapftes Fassbier – läuft besser als jede Simson
Kaffee & Kuchen – für die, die noch können

Zelt steht natürlich auch – wir lassen uns vom Wetter nicht ärgern. 
Also: Bollerwagen packen, Kumpels oder Frau und Kids einsammeln 
und vorbeikommen. Wer nicht kommt, hat schon verloren. Bis dann, 
wir zählen auf euch.

Die Mädels vom Nauendorf 1349 e. V. 

29. Burgspektakel auf dem Oberschloss Kranichfeld

Hörst du das Echo der Trommeln und das Klirren der Schwerter? Es ist 
wieder soweit! Wenn der Duft von offenem Feuer und Met in der Luft 
liegt, verwandelt sich unsere Burg in einen Schauplatz längst vergan-
gener Zeiten.

•	 Das 29. Burgspektakel: Wo Geschichte lebendig wird.

​Seid gegrüßt, edle Damen, kühne Ritter und neugieriges Volk. Am 
Pfingstsonntag und Pfingstmontag öffnen wir die schweren Tore für 
ein Wochenende voller Magie, Handwerk und Abenteuer. Taucht ein in 
eine Welt, in der die Uhren noch anders ticken.

•	 Das erwartet euch:

Der Große Mittelaltermarkt: Schlendert durch die ausgetretenen Pfa-
de unserer Händler. Von handgeschmiedeten Klingen, so manches 
Kraut bis hin zu süffigen Elixieren – hier findet jeder sein persönliches 
Schätzchen. Für die Stimmung auf dem Markt sorgen Elstertanz und 
BeneVobis.

​Historisches Handwerk: Schaut dem Schmied über die Schulter, be-
staunt die Kunst der Weberei und lasst euch von den Fertigkeiten alter 
Meister begeistern.

​Speis & Trank: Labt euch am Grillgut, frisches Knobibrot und kühlem 
Gerstensaft oder süßem Met. Verhungern wird hier gewiss niemand!

•	Das Highlight: Die Gigantische Feuershow

​Sobald die Dämmerung die Burgmauern in tiefes Blau taucht, wird es 
heiß! Erlebt eine atemberaubende Feuershow, die den Nachthimmel 
zum Leuchten bringt. Funkenregen, tanzende Flammen und furchtlo-
se Akrobaten sorgen für Gänsehaut-Momente, die ihr so schnell nicht 
vergessen werdet.

•	Wann & Wo?
Termin:
Pfingstsonntag, von 11:00 bis 23:59 Uhr 
Pfingstmontag, von 11:00 bis 18:00 Uhr

Ort: Auf dem Gelände der historischen Burg

​Kommet zuhauf! Ob im prächtigen Gewand oder in moderner Tracht 
– wir freuen uns darauf, mit euch das 29. Burgspektakel zu feiern. Ein 
Fest für die ganze Familie, bei dem Staunen garantiert ist.

Evang.-Luth. Pfarramt Kranichfeld

Gottesdienste
03.05.2026, 10:00 Uhr	 Hohenfelden 
03.05.2026, 10:00 Uhr	 Tonndorf 
03.05.2026, 11:00 Uhr	 Nauendorf 
10.05.2026, 10:00 Uhr	 Kranichfeld
14.05.2026, 14:00 Uhr	 Rittersdorf
24.05.2026, 14:00 Uhr	 Kranichfeld
31.05.2026, 14:00 Uhr	 Kranichfeld

Kirche Tonndorf
dienstags, 20:00 Uhr	 Gebet
samstags, 18:00 Uhr	 Wochenschluss-Andacht

Gemeindenachmittag
13.05.2026, 15:00 Uhr	 Pfarrhaus Kranichfeld

Pfarramt Kranichfeld, Kirchplatz 4, 99448 Kranichfeld
Telefon 036450 42157, E-Mail pfarramt@kirche-kranichfeld.de

Katholisches Pfarramt Weimar

Gottesdienste in Kranichfeld
25.05.2026, 10:00 Uhr
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Ab Januar auch in unserem Ladengeschäft/Büro in Blankenhain, 
Marktstr. 5 kostenfreie Beratung und Angebote bekommen!

„Endlich Glasfaser-Ausbau in Kranichfeld, Bad Berka, Blankenhain 
und den Ortsteilen in fast jedes Gebäude!“
Alles gute für das Jahr 2026!

Vorteile durch CTS sichernVorteile durch CTS sichern


